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1  Stadterneuerung Heilbronn 

Die Ausweisung von Sanierungsgebieten und die städtebauliche Ent-

wicklung bestehender Quartiere sind seit vier Jahrzehnten ein Aufgaben- 

und Investitionsschwerpunkt der Stadt Heilbronn. Über vier Jahrzehnte 

hinweg unterstützte auch das Land Baden-Württemberg mit Städte-

bauförderprogrammen und Finanzhilfen die Durchführung von Erneue-

rungs- und Aufwertungsmaßnahmen.  

Städtebauliche Erneuerungsprozesse umfassen eine Vielzahl von investi-

ven Maßnahmen, die in ihrem Zusammenwirken darauf ausgelegt sind, 

bestehende bauliche und sonstige soziale Defizite nachhaltig zu behe-

ben. Dazu gehören insbesondere der Erwerb und die Neuordnung von 

Flächen, um zukunftsorientierte Entwicklungen vorzubereiten, die Umge-

staltung öffentlicher Räume, die Herstellung von Grünanlagen und die 

Modernisierung des Gebäudebestandes. 

 

Städtebauliche Strukturen 

Seit 1990 werden Städtebaufördermittel verstärkt für die Heilbronner In-

nenstadt sowie Quartiere in der Altstadt bewilligt. Rund 17,6 Millionen Eu-

ro aus Städtebaufördermitteln sind bislang für die Heilbronner Innenstadt 

bewilligt worden, um städtebaulichen Mängel, die aus Zerstörungen im 

Zweiten Weltkrieg und dem schnellen Wiederaufbau der Innenstadt re-

sultieren, zu beheben und diesen Stadtraum an die sich verändernden, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupas-

sen. 

 

  

Abbildungen 1 und 2: Die zerstörte Heilbronner Innenstadt nach dem britischen Bom-

bardement vom 4. Dezember 1944 © Hermann Eisenmenger │Heilbronner Stimme 
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Sozialräumliche Strukturen 

Heilbronn ist eine Stadt mit einer vielfältigen Bevölkerungsstruktur.1 Dies 

ergibt sich aus zahlreichen Faktoren, darunter Staatsangehörigkeit, kultu-

reller Hintergrund, Religionszugehörigkeit, Alter, Erwerbstätigkeit und Ein-

kommensverteilung, um nur die wichtigsten zu nennen. 

Die Einwohnerzahl der Stadt Heilbronn betrug zum 30.06.2015 insgesamt 

120.919 Personen (Innenstadt und Stadtteile)2; davon lebten in der Innen-

stadt (ohne Stadtteile) 59.141 Personen. 

Die Einwohnerzahlen3 entwickelten sich nicht kontinuierlich. Während 

zwischen den Jahren 2004 bis 2010 nur unwesentliche Veränderungen 

verzeichnet wurden, verläuft die Kurve ab diesem Zeitpunkt deutlich 

nach oben. 

 

Abbildung 3: Zeitreihe Zuzüge / Fortzüge 

von 1995 bis 2016 in Heilbronn; Quelle: 

Kommunales Melderegister 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Die Grundlagendaten für die Ausführungen sind Erhebungen und Statistiken der Stadt 

Heilbronn entnommen (insbesondere dem Sozialatlas, dem Integrationsbericht und 
dem Einwohnermelderegister). 

2 Quelle: Statistisches Landesamt, 30.06.2015. 
3 Aufgrund der unterschiedlichen Gebietsgrößen, die in den Statistiken der Stadt Heil-

bronn verwendet werden sowie unterschiedlicher Datenerhebungsmethoden, wird 
auf Nennung von Zahlen weitestgehend verzichtet. Stattdessen wird eine abstrakte 
Betrachtung der Entwicklungstendenzen vorgenommen. 
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Der Bevölkerungszuwachs entstand nicht aufgrund einer natürlichen Be-

völkerungsentwicklung4. Er ist vielmehr auf die Wanderungsbewegungen5 

- insbesondere von Personen im erwerbsfähigen Alter - zurückzuführen.  

Diese Wanderungsbewegungen waren bereits in den Jahren um 2004 

ein typisches Merkmal der Heilbronner Altstadt - knapp 10 Prozent der 

Bevölkerung tauschten sich jährlich aus. Dieses Merkmal blieb erhalten; 

auch 2016 fiel die Altstadt im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet durch 

einen hohen Wanderungssaldo auf.  

Ob Wanderbewegungen sich positiv oder negativ auf die Stadtentwick-

lung auswirken, hängt wiederum von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich 

kann eine niedrige Fluktuation zur Entwicklung tragfähiger nachbar-

schaftliche Strukturen und lebendiger Gemeinschaft beitragen. 

 

  

                                            
4 Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist die Fortentwicklung der Zahl der Lebend-

geborenen und der Gestorbenen. 
5 Der Wanderungssaldo ist die Differenz aus Zuzügen und Fortzügen bezogen auf 1.000 

Einwohner. 
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Die soziale Bandbreite bildet sich auch in der Heilbronner Altstadt6 deut-

lich ab. Betrachtet man das reine Bevölkerungswachstum: Die Zahl der 

Einwohnerinnen und Einwohner ist zwischen den Jahren 2004 und 2015 

um rund 16 Prozent gestiegen – eine überdurchschnittliche Verdichtung7. 

Dieser Anstieg basiert fast ausschließlich auf dem Wachstum der Alters-

gruppen im erwerbsfähigen Alter. Einzig die Gruppe der über 65-jährigen 

nimmt ab. Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ist konstant 

niedrig. 

 

In der Altstadt dominieren Ein- und Zweipersonenhaushalte. Familien-

haushalte zeichnen sich eher durch eine größere Personenzahl aus.  

                                            
6 Das städtebauliche Erneuerungsgebiet Altstadt ist vom sozialräumlichen Planungsbe-

zirk 01 – Heilbronn Kernstadt umfasst. 
7 Im Jahr 2004 lag die Bevölkerungsdichte in der Altstadt im Mittelfeld – bezogen auf 

das gesamte Heilbronner Stadtgebiet. 
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Auch beim Familienstand gab es eine Veränderung der Größenverhält-

nisse der Kategorien. Während im Jahr 2004 der Anteil der verheirateten 

und der ledigen Personen fast gleich groß war, sahen die Verhältnisse im 

Jahr 2015 anders aus. Die absolute Zahl der Verheirateten ist gleichge-

blieben, ihr Anteil nahm jedoch ab, was insbesondere mit dem starken 

Zuwachs lediger Einwohnerinnen und Einwohner zusammenhängt. Der 

Zuwachs des Anteils lediger Personen korreliert folglich mit demjenigen 

der Einpersonenhaushalte. 

   

Prägend für die Stadt ist auch die hohe Bandbreite kultureller Hintergrün-

de der Bevölkerung. Hier leben Menschen aus über 140 Nationen und 

Kulturkreisen. Im Jahr 2010 lag der gesamtstädtische Anteil der Heilbron-

ner Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte bei 46 Prozent; der Anteil in 

der Heilbronner Altstadt8 lag mit 62,4 Prozent im oberen Bereich, in der 

Nordstadt lag er sogar bei rund 80 Prozent. 

Die Mehrheit der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte konzentriert 

sich in den innerstädtischen Quartieren und kaum in den städtischen 

Randbezirken. Bereits 2004 war alleine der Ausländeranteil (ohne Erfas-

sung von Deutschen mit Migrationshintergrund) in der Altstadt mit über 

                                            
8 Im Sozialdatenatlas: Planungsbezirk 01 Heilbronn Kernstadt. 
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34 Prozent im gesamtstädtischen Vergleich hoch. Die Altstadt wies im 

Jahr 2010 im Vergleich zu den übrigen Heilbronner Planbezirken den 

viertgrößten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Heilbronn.  

In der Innenstadt überwiegt der Anteil der Personen, die keiner oder ei-

ner sonstigen Religion zugehörig sind. Der Bevölkerungsanteil derjenigen, 

die einer christlichen Religion zugehörig sind, ist rückläufig – machten sie 

im Jahr 2004 noch fast die Hälfte der Bevölkerung aus, so ist ihr Anteil im 

Jahr 2015 deutlich geringer. In absoluten Zahlen gesprochen ist die Zu-

gehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche gleichgeblieben, die Anzahl 

der in der Altstadt wohnende Mitglieder der evangelischen Kirche nimmt 

jedoch ab.  

Aus dem Heilbronner Sozialdatenatlas 2005 sowie 2011 geht hervor, dass 

die Innenstadtbezirke insgesamt einen höheren Sozialbelastungsindex als 

die Außenstadtteile aufweisen. Der leichte Abfall des Anteils von Emp-

fängern von Arbeitslosengeld II (ALG II) von 13,6 Prozent im Jahr 2005 auf 

12,8 Prozent im Jahr 2010 zeigt zwar eine positive Entwicklungstendenz; 

insgesamt ist der Stand jedoch relativ zu bewerten: Im Jahr 2010 lag der 

Heilbronner Durchschnittswert bei 7,2 Prozent - ganze 2 Prozentpunkte 

über dem baden-württembergischen Durchschnitt von 5,4 Prozent.  

 

Betrachtet man hingegen das statistische Pro-Kopf-Einkommen, führt 

Heilbronn derzeit das deutschlandweite Ranking mit an. Nach dieser Be-

rechnung stünde den privaten Haushalten im Schnitt mehr als 41.707 Eu-

ro im Jahr zur Verfügung.9   

Dieser rein statistischer Wert verzerrt jedoch die Lebenswirklichkeit. Wäh-

rend die wenigen Einkommensmillionäre rund 44 Prozent des Heilbronner 

Einkommens aus Unternehmertätigkeit und Vermögen erzielen, liegen 

die übrigen Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit mit rund 24.600 Euro 

deutlich unter dem baden-württembergischen Landesschnitt. Tendenziell 

steigt in Heilbronn die Zahl der Menschen an, die auf staatliche Unterstüt-

zung angewiesen sind. 

 

                                            
9 Die Stadt liegt damit vor dem Kreis Starnberg (34.915 Euro), München (29.954 Euro) 

und Baden-Baden (29.043 Euro). Quelle: Stuttgarter Zeitung vom 04.01.2017, 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.was-die-statistik-verschweigt-das-reiche-heilbronn-
und-seine-armen.b798ecd4-5566-4d6c-8b50-800d3962f21a.html (Zugriff 30.10.2017).  
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Förderprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die 

Soziale Stadt (SSP)“ 

Das Förderprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - 

Die Soziale Stadt (SSP)“ wurde erstmals 1999 aufgelegt. Ziel dieses Bund-

Länder-Programmes ist ein Erneuerungsprozess, der neben städtebau-

lich-funktionalen Defiziten auch gebietsspezifische soziale Problemlagen 

berücksichtigt.  

Die Einbindung von Gebietsbewohnern bzw. der örtlichen sozialen und 

kirchlichen Einrichtungen, Bildungsstätten, etc. soll dazu beitragen, be-

reits erkennbaren Negativentwicklungen entgegenzuwirken und eine 

durch eine Kommune in die Wege geleitete Aufwärtsentwicklung zu ver-

stetigen. 

Ergänzend zu den geltenden Förderkriterien, die zunächst nur die Förde-

rung investiver Maßnahmen vorsahen („Investitionen im Quartier“), stell-

ten Bund und Land in den Jahren 2007 - 2011 auch Finanzhilfen für sozial-

räumlich orientierte Projekte mit Modellcharakter bereit.  

 

Zuordnung von Heilbronner Stadtquartieren nach den SSP-Förderkriterien 

Das seinerzeit neu aufgelegte SSP-Programm war für die Stadt Heilbronn 

Anlass, Bevölkerungsdaten in 25 Heilbronner Stadtquartieren dahinge-

hend auszuwerten, in welchem Maße die für eine Programmaufnahme 

maßgeblichen Kriterien gegeben sind (z.B. Bevölkerungsstruktur, Familien- 

und Haushaltsstrukturen, Schulbildung, Beschäftigungsquote, Einkom-

mensverhältnisse, Transferleistungen, Erziehungshilfen, Gefahr von Segre-

gationsprozessen). Demnach erwies sich die Heilbronner Altstadt als ein 

Gebiet mit Handlungsbedarf.  

Die so gewonnenen Erkenntnisse waren, zusammen mit der Analyse und 

einer detaillierten Auswertung der Sozialdaten durch die Stabstelle Stra-

tegie, zunächst Grundlage für die Rangfolge der Gebiete für Aufnah-

meanträge in das SSP-Programm. 
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2 Das städtebauliche Erneuerungsgebiet Altstadt 

2.1 Städtebauliche Voruntersuchungen  

In umfangreichen Voruntersuchungen hat das Heilbronner Planungs- und 

Baurechtsamt bereits in den Jahren 1996 und 2000 städtebauliche und 

funktionale Defizite in den innerstädtischen Quartieren (Altstadt) ausführ-

lich dokumentiert. Im Rahmen der Gestaltungsoffensive Innenstadt I, 

2003, und der Gestaltungsoffensive Innenstadt II, 2005, wurden die Unter-

suchungen fortgeschrieben.  

Eine erneute Fortschreibung der Grundlagendaten und der Entwick-

lungsmaßnahmen erfolgte 2008 unter dem Arbeitstitel Masterplan Innen-

stadt – ganzheitliches Entwicklungs- und Maßnahmenkonzept. In dieses 

Konzept brachten Vertreter der städtischen Fachämter und externe Ex-

perten (HWK, IHK, Banken, Versorgungsunternehmen, Wohnungsbauun-

ternehmen, Stadtinitiative, HMG, DeHoGa, HNV, Architektenkammer, 

etc.) ihr Fachwissen in diversen Workshops ein. Die diesem Masterplan 

zugrundeliegenden Inhalte und Ziele wurden bei einer öffentlichen Ver-

anstaltung im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie vorgestellt und 

mit der Bürgerschaft diskutiert. Die Beiträge der Gebietsbewohner flossen 

in den Masterplan mit ein. 

Auch das durch die Heilbronner Stimme initiierte Forum (Stimme-Forum), 

im April 2010, bot der Heilbronner Bevölkerung und den Bewohnern der 

Innenstadt die Möglichkeit, sich aktiv in den Prozess der Innenstadtent-

wicklung einzubringen. Soweit sich Gebietsbewohner mit Problemlagen 

konfrontiert sahen, die offensichtlich nicht durch die Gebietsbewohner 

selbst und das tägliche Miteinander ausgelöst werden, fanden zusätzlich 

moderierte Gesprächsrunden in den jeweiligen Quartieren statt.  

Eine Vielzahl der Störungen und Belastungen der Innenstadtbewohner 

sind ursächlich auf oberzentral angelegte Nutzungen und Angebote (z.B. 

Gastronomie, Diskotheken, Veranstaltungen etc.) zurückzuführen. Aus 

diesem Grund sind die auslösenden Ursachen bzw. Personengruppen der 

sozialen Kontrolle entzogen. Dies gilt insbesondere für Problemlagen 
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durch Obdachlose, Trinker- und Drogenszenen oder auch durch Jugend-

liche, die ihre gesamte Freizeit bevorzugt in der Innenstadt verbringen.  

Im Ergebnis wurden folgende städtebaulich- / funktionale und sozial-

räumliche Defizite und Problemlagen für die Altstadtquartiere ermittelt: 

 

Abbildung 4: Defizite Heilbronner Altstadt 

Auf Grundlage dieser Defizitbereiche wurden folgende städtebauliche 

und sozialräumliche Handlungsfelder festgelegt: 

 

Abbildung 5: Handlungsfelder Heilbronner Altstadt  
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2.2 Städtebauliche Erneuerungszonen in der Heilbronner 

Altstadt 

In der Heilbronner Altstadt wurden ab 1984 Entwicklungsbereiche aus-

gewiesen:  

Stadtkern Südwest, Klosterhof (LSP) und Altstadt (LSP). 

   

Abbildung 6: Die vorhergehenden Entwicklungsbereiche mit dem Stadtkern Südwest 

(links), der Altstadt (mittig) und dem Klosterhof (rechts). 

Anknüpfend an die LSP-Maßnahme Altstadt wurden - mit Blick auf die 

vorstehend benannten Handlungsfelder - ab 2004 die Sanierungsgebiete 

Altstadt West I, II und III sowie Altstadt Ost ausgewiesen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Übersichtsplan über die Sanierungsgebiete Altstadt West I, II, III und Alt-

stadt Ost sowie das Sanierungsgebiet Klosterhof. 
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Diese Gebiete wurden in den Jahren 2004 bis 2008 in das Förderpro-

gramm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt 

(SSP) aufgenommen und finanziell ausgestattet. Dieses Fördermittel-

budget war Voraussetzung, um den 1996 begonnenen Entwicklungspro-

zess in der gesamten Altstadt fortsetzen zu können. Das Sanierungsgebiet 

Altstadt West II  

Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Altstadt West II“ erfolgte 

mit Wirkung zum 04.08.2005. Für die Durchführung der SSP-Sanierungs-

maßnahme war das vereinfachten Verfahren (§ 142 Abs. 4 BauGB) 

maßgebend. Das Sanierungsgebiet ist durch Wohn- und Geschäftsge-

bäude geprägt, die vorwiegend aus der Nachkriegszeit stammen. 

2.3 Sanierungsziele 

Unter Berücksichtigung der für die innerstädtischen Entwicklungsbereiche 

erarbeiteten Handlungsfelder wurden Sanierungsziele vereinbart, um ei-

nen nachhaltigen Entwicklungsprozess in Gang setzen und private Folge-

investitionen initiieren zu können: 

 

Stärkung und Entwicklung der Wohnfunktion der Innenstadt 

Schaffung von Wohnraum 
- Städtebauliche Neuordnung von Quartieren zur Vorbereitung einer Neube-

bauung;  
- Modernisierung des Gebäudebestandes; 

Aufwertung des Wohnumfelds 
- Einschränkung der Durchgangs- und Parksuchverkehre; 
- Umgestaltung öffentlicher Räume und Erhöhung der Aufenthaltsqualität;  
- Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen Raum sowie Begrünung der Blockin-

nenbereiche/ Innenhöfe; 
- Verbesserung des Stadtklimas/ Abbau von Wärmeinseln; 

Vermeidung von Gemengelagen 
- Räumliche Steuerung innerstädtischer Funktionen und einer ausgewogenen 
  Nutzungsmischung 

-  Sozialraum 
- Entwicklung homogener Bewohner- und tragfähiger Sozialstrukturen. 

 

Stärkung und Entwicklung der Handels- und Versorgungsstrukturen in der 

Innenstadt 

Stärkung des Handels- und Dienstleistungsangebots  
- Sicherung der Nahversorgung; 
- Förderung eines spezialisierten Waren- und Dienstleistungsangebotes; 
- Städtebauliche Neuordnung von Quartieren und Entwicklung von Handels-

standorten;  
- Modernisierung von Gewerbeimmobilien; 

Aufwertung der Geschäftslagen 
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- Umgestaltung öffentlicher Räume und Erhöhung der Aufenthaltsqualität;  
- Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels als identitätsstiftender Faktor und 

Kommunikationspunkt in Quartieren; 

- Erhöhung der Erlebnisqualität in der Innenstadt.  
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2.4 Aufnahme in das Förderprogramm „Soziale Stadt“  

Das Sanierungsgebiet Altstadt West II wurde im Jahr 2005 in das Städte-

bauförderprogramm „Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwick-

lungsbedarf“ (SSP) aufgenommen und mit Bundes- und Landesmitteln 

ausgestattet. 
 

Bewilligungszeitraum: 01.01.2005 – 30.09.2017 

Bewilligter Förderrahmen               (100 %) 2.226.323,00 Euro 

Summe bewilligte Finanzhilfe                 (60 %) 1.335.794,00 Euro 

Komplementäranteil Stadt                 (40 %) 890.529,00 Euro 

 

Die Fördermittel (Finanzhilfen und städtischer Komplementäranteil) wur-

den vornehmlich in die Aufwertung öffentlicher Straßenräume und städ-

tebauliche Neuordnungsmaßnahmen investiert.  

Für die Modernisierung privater Gebäude werden in der Heilbronner In-

nenstadt grundsätzlich keine Zuschüsse gewährt, da sich die Objekte im 

Regelfall im Eigentum von Kapitalanlegern und Wohnungsbaugesell-

schaften befinden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, steuerliche Son-

derabschreibungen gemäß § 7h Einkommenssteuergesetz (EStG) in An-

spruch zu nehmen. 

Bis zum Abschluss der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Altstadt 

West II wurde der Förderrahmen ausgeschöpft beziehungsweise die be-

willigten Finanzhilfen wurden vollständig abgerufen. Das gesamte Investi-

tionsvolumen lag jedoch über dem bewilligten Förderrahmen, so dass 

sich folgende Übersicht ergibt: 

 

Investitionsvolumen insgesamt                                      (100,0%)   3.400.000,00 Euro 

Finanzhilfen                                                                   (39,3%)   1.335.794,00 Euro 

Komplementäranteil Stadt            890.529,00 Euro (26,2 %) 

nicht förderfähige Ausgaben    1.173.677,00 Euro (34,5 %) 

Investitionen Stadt insgesamt   

 

 

 (60,7%)10 

 

 

  2.064.206,00 Euro 

                                            
10 Die Förderquote reduziert sich im Verhältnis zur Gesamtinvestition. Diese Verschiebung zu Las-

ten des städtischen Haushaltes basiert auf Maßnahmen, deren Kosten nicht in vollem Umfang 
zuwendungsfähig sind. Im Gegensatz z.B. zu Grünanlagen (100% zuwendungsfähig) sind bei 
der Umgestaltung von Straßen und Plätzen die zuwendungsfähigen Kosten auf 150,00 Euro/m² 
begrenzt.  
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3 Maßnahmen im Sanierungsgebiet Altstadt West II 
 

Im Bewilligungszeitraum 2004 bis 2015 realisierte die Stadt die nachfol-

gend dargestellten Maßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Das Sanie-

rungsgebiet Altstadt 

West II 

 

Die aus den Sanierungszielen abgeleiteten Maßnahmen wurden zu 

Maßnahmenbündeln zusammengefasst, um nachhaltige Erneuerungs-

prozesse im Stadtraum zu erzielen.  
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3.1 Gebietsübergreifende Maßnahmen 

Die Öffnung der Stadt zum Neckar ist ein wichtiges städtebauliches Ziel in 

der Altstadt. Um die Altstadt zum Neckar hin öffnen zu können, musste 

zunächst der KFZ-Verkehr von der Unteren Neckarstraße (Sanierungsge-

biet Altstadt West I) wegverlegt werden. Hierfür war ein neues Verkehrs-

konzept erforderlich, von dessen Umsetzung auch die Altstadt West II be-

troffen war. 

3.1.1 Neues Verkehrskonzept  

Ursprünglich verlief der Verkehr durch die Altstadt direkt am Neckar ent-

lang am Bollwerksturm vorbei zur Hauptverkehrsachse Mannheimer Stra-

ße (B39). Die nachfolgende Grafik zeigt die entfallende Verkehrsführung 

über die Untere Neckarstraße (rotes X) und den heutigen Platz am Boll-

werksturm. Stattdessen wird der Verkehrsfluss (rote Linien) nun im Ein-

bahnverkehr vom neuen Kreuzungsbereich Mannheimer Straße (schwar-

zer Kreis) über die Gerberstraße (Nord-Süd-Richtung) und die Lammgasse 

(Süd-Nord-Richtung) geführt.  

 

Abbildung 9: Plan Variante IIa zur Änderung der Verkehrserschließung in der nördlichen 

Altstadt. Die dahinterliegende Stadtkarte zeigt die baulichen Verhältnisse und die Er-

schließungssituation vor der Umsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen.  
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3.1.2 Neue Verkehrsführung im Bereich Gerberstraße und Lammgasse 

Um das neue Verkehrskonzept realisieren zu können war es erforderlich, 

den Knotenpunkt an der Mannheimer Straße (B39) neu zu konzipieren 

und die Gerberstraße entsprechend zu verlängern und aufzuweiten. Die 

Ausbaubreite der bestehenden Gerberstraße war 

nicht ausreichend, um die erforderliche Leistungsfä-

higkeit zu gewährleisten – ein Nadelöhr für den Ver-

kehrsfluss. Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit dieser 

Durchfahrt war Voraussetzung, um grundlegende 

verkehrstechnische und städtebauliche Defizite 

durch weitere Einzelmaßnahmen, insbesondere im 

benachbarten Sanierungsgebiet Altstadt West I, zu 

beheben.11 

 

Abbildung 10: Die Kreuzung Mannheimer Straße / Gerberstra-

ße. © Dittmar Dirks │Heilbronner Stimme 

  

Abbildungen 11 und 12: Die linke Grafik zeigt die neue Straßenführung. Die rechte Ab-

bildung zeigt die für den Straßenbau erforderlichen Grunderwerbe (nicht maßstäblich) 

in den Sanierungsgebieten Altstadt West I (rot) und Altstadt West II (lila). 

                                            
11 Die Gerberstraße liegt im Sanierungsgebiet Altstadt West I, ihr Verlauf markiert jedoch 

die Grenze zum Sanierungsgebiet Altstadt West II.  
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Vor Beginn der Umbaumaßnahme war der Verkehrsfluss in der Gerber-

straße durch die bestehenden Gebäude Zehentgasse 7 und Zehentgas-

se 3 eingeschränkt.   

 

Abbildungen 13 und 14: Der linke Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 01A/11 vom 

30.03.1989 zeigt das lilafarben gekennzeichnete Gebäude Zehentgasse 7, welches die 

Stadt erworben hat. Die Abbildung rechts zeigt die frühere Straßenführung durch das 

Gebäude Zehentgasse 3 im Jahr 2005.  

Diese Engpass war zu beseitigen, um die Verkehrsführung in der nördli-

chen Innenstadt optimieren zu können.12  

Das im Sanierungsgebiet Altstadt West II gelegene Grundstück Zehent-

gasse 7 war somit das Schlüsselgrundstück, das die Stadtverwaltung 

zwingend benötigte. Viele Folgemaßnahmen in der Altstadt wären ohne 

diesen Grunderwerb nicht realisierbar gewesen.  

Tabelle 1: Eckdaten der Förderung für den Kreuzungspunkt Gerberstraße/Zehentgasse 

im Sanierungsgebiet Altstadt West II 

Durchführungszeitraum  2005 - 2014 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Grunderwerb; Ordnungsmaßnahmen 

Gesamtkosten   452.431,53 Euro 

Zuwendungsfähige Kosten  443.318,30 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  225.255,04 Euro 

                                            
12 Zur Beseitigung des engen Straßendurchgangs musste nicht nur das Gebäude Ze-

hentgasse 7 abgebrochen werden. Die Gebäude Zehentgasse 1 und 3 wurden 
ebenfalls abgetragen, allerdings im Auftrag und auf Kosten des Eigentümers. Zu-
schüsse wurden für diese Ordnungsmaßnahme nicht gewährt, da im Zuge der Neu-
ordnung des Areals am Bollwerksturm (Sanierungsgebiet Altstadt West I) das Investo-
renprojekt Riverside realisiert wurde.  
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Das ehemals als Gaststätte genutzte Anwesen Zehentgasse 7 konnte er-

worben und zeitnah abgebrochen werden. Die Voraussetzungen zur Ver-

längerung der Gerberstraße in Richtung Innenstadt waren damit gege-

ben. Die Umsetzung erfolgte im Zuge der Sanierungsmaßnahme Altstadt 

West I.  

Auf Grundlage eines Ordnungsmaßnahmenvertrags wurden auch die 

nördlich des Gebäudes Zehentgasse 7 bestehenden Garagen zeitnah 

abgebrochen. Ein Teil der freigelegten Fläche ging später durch Tausch-

vertrag dem Flurstück 128/1 zu.  

Abbildung 15: Die neunen Grenzverläufe 

im Kreuzungsbereich Gerberstraße / Ze-

hentgasse. Das Flurstück Nr. 128/1 ist rot 

schraffiert gekennzeichnet. 

 

Auf Grundlage der liegenschaftli-

chen Neuordnung konnte nicht nur 

die Gerberstraße verlängert und 

aufgeweitet werden. Auf dem 

verbleibenden, rund 138 m² gro-

ßen Flurstück Nr. 128/1 entstanden 

zudem zentrumsnahe, öffentliche 

Parkplätze.  

Die Gesamtkosten für die Parkie-

rungsanlage beliefen sich auf rund 

30.000 Euro. 

 

 

Abbildungen 16 und 17: Parkierungsflächen auf Flst. Nr. 128/1 (ehemals Zehentgasse 7).  
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3.1.3 Grünkonzept Altstadt 

Ein wichtiges Sanierungs- und Entwicklungsziel ist die Begrünung öffentli-

cher Räume. Ein Planungsbüro erhielt den Auftrag, ein übergeordnetes 

Grünkonzept für die gesamte Altstadt zu erarbeiten. Im Sinne des Leit-

bilds „Eine Stadt für jedes Alter“ entstand so ein Grünmasterplan. 

Tabelle 2: Eckdaten der Förderung für das Grünkonzept 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Übergeordnetes Grünkonzept für die einheitli-

che Grüngestaltung bei der Umgestaltung der 

Gebietsstraßen 

Zuwendungsfähige Kosten  2.808,40 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  1.685,04 Euro 

 

Empfehlungen aus den Grünmasterplan wurden bereits bei der Umge-

staltung und Begrünung der Lohtorstraße berücksichtigt. 

Auch bei künftigen Maßnahmen in öffentlichen Räumen fließen diese 

Konzeption und die Gestaltungsvorschläge in die Fachplanungen ein. 

 

  

Abbildungen 18 und 19: Der umgestaltete  Straßenabschnitt (links), der entsprechend 

dem Grünkonzept für die gesamte Lohtorstraße (rechts) neue Baumbeete erhielt.  
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3.1.4 Umgestaltung von Blockinnenbereichen zu Quartiershöfen 

Die Stärkung der Wohnqualität durch die Aufwertung von Blockinnenbe-

reichen ist ebenfalls ein maßgebendes Sanierungsziel in allen innerstädti-

schen Sanierungsgebieten. 

Tabelle 3: Eckdaten der Förderung der Grundlagenplanungen Quartiershöfe 

Durchführungszeitraum  2007 - 2009 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Ordnungsmaßnahmen 

Gesamtkosten   25.126,80 Euro 

Zuwendungsfähige Kosten  25.126,80 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  15.076,08 Euro 

 

Für alle Blockinnenbereiche liegen Gestaltungsvorschläge eines extern 

beauftragten Landschaftsplaners vor, die den Gebäudeeigentümern 

vorgestellt und an die Hand gegeben wurden. Im Zusammenhang mit 

einer durchgreifenden Gebäudemodernisierung können die Kosten für 

Außenanlagen (auf Basis einer mit der Stadt abgeschlossenen Moderni-

sierungsvereinbarung) ebenfalls gem. § 7h Einkommensteuergesetz steu-

ermindernd geltend gemacht werden.  

Angesichts der Parksituation in der Innenstadt sind Eigentümer allerdings 

nur bedingt bereit, zugunsten neuer Baumstandorte auf private Stellplät-

ze zu verzichten. Stellplätze sind ein wichtiges Kriterium bei der Vermiet-

barkeit von Wohnungen in allen Altstadtquartieren. Aus diesem Grund 

wurden bislang nur Gestaltungs- und Begrünungsvorschläge umgesetzt, 

die wenig Raum in Anspruch nehmen. 

 

Abbildungen 20 und 21: Vorher-Nachher-Vergleich eines begrünten Blockinnenhofes in 

der Altstadt West II. 
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3.2 Investive Maßnahmen 

Die Beseitigung städtebaulich-funktionaler Missstände durch Neuord-

nungsmaßnahmen ermöglicht städtebauliche Weichenstellungen und 

bietet die Chance, nachhaltige Entwicklungsimpulse setzen und private 

Folgeinvestitionen zu initiieren. Weitreichende Steuerungsmöglichkeiten 

eröffnen sich insbesondere dann, wenn sich privatwirtschaftlich verwert-

bare Grundstücke im Eigentum der Stadt befinden. Auch durch Investiti-

onen in öffentliche Räume und öffentlichen Einrichtungen können Rah-

menbedingungen für private Folgeinvestitionen geschaffen werden. 

Vor diesem Hintergrund flossen Städtebaufördermittel im Sanierungsge-

biet Altstadt West II vorrangig in die Umgestaltung von Straßenräumen 

und städtebauliche Ordnungsmaßnahmen.   

3.2.1 Neuordnung des Bereichs Kaiserstraße 2  

Das Beispiel des ehemaligen C&A-Standortes an der Kaiserstraße 2 zeigt, 

wie ein etablierter Handelsstandort innerhalb von zwei Jahrzehnten infol-

ge geänderter Unternehmensstrategien obsolet werden und weitrei-

chende Auswirkungen auf den Marktplatz Innenstadt haben kann.   

 

Abbildung 22: Städtebauliche Neuordnung des ehemaligen C&A-Standortes Kaiserstra-

ße 2 (blaue Umrandung mit roter Schraffur) am Eingang zur Innenstadt an der Friedrich-

Ebert-Brücke. 

Bereits im Jahr 2009 verlagerte das Düsseldorfer Unternehmen C&A zu-

nächst einen Teil seines Warensortiments an den zentral gelegenen Kili-

ansplatz. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme Klosterhof war dort in Zu-
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sammenarbeit mit externen Investoren ein neuer Handelsschwerpunkt 

entwickelt worden. 

Im März 2009 öffnete das Kaufhaus Kiliansplatz mit den Ankermietern 

C&A, Drogerie Müller, Madison und New Yorker seine Pforten. Parallel 

reifte auch der Entschluss, den Kiliansplatz 

neu zu gestalten.  

Der Platz erhielt einen neuen und belast-

bareren Belag, wobei die ursprünglichen 

Gestaltungselemente beibehalten wur-

den. 

   

Im Jahr 2012 gab C&A den vormals prominenten Standort an der Fried-

rich-Ebert-Brücke endgültig auf. Für zeitgemäße Vermarktungskonzepte 

war die Gewerbeimmobilie in der bestehenden Form nicht mehr geeig-

net. Daher galt es zu handeln, um einen „Trading down“-Effekt durch die 

leerstehenden Handelsflächen zu verhindern.  

 

Abbildungen 23 und 24: Lage des ehemaligen C&A-Gebäudes unmittelbar am Ein-

gang zur Innenstadt. Im Vordergrund das Neckarufer und das Theaterschiff. 

Das prominent gelegene Areal sollte einer attraktiven und nachhaltigen 

Nutzung zugeführt werden. Zugleich sollte mit einer Neubebauung die 

„kleine“ Handelsmeile Kirchbrunnenstraße städtebaulich abgerundet 

und der inhabergeführte Einzelhandel durch zusätzliche Frequenzen ge-

stärkt werden.  

Ein Heilbronner Investor erwarb im Jahr 2012 die leerstehende Handel-

simmobilie.  
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Die Stadt schloss mit dem neuen Eigentümer einen Ordnungsmaßnah-

menvertrag. Die Bewilligung eines Zuschusses für diese Abbruchmaß-

nahme war eine Einzelfallentscheidung des Gemeinderates.  

Maßgeblich für diese Förderung war die besondere städtebauliche und 

funktionale Bedeutung des Areals für die Weiterentwicklung der gesam-

ten Innenstadt. 

 

Abbildung 25: Die Baugrube der Kaiserstraße 2 gibt den Blick frei auf das historische 

Fleischhaus  

Anstelle des ehemaligen C&A-Standortes entstand durch die private 

Folgeinvestition das bunte Marrahaus. 
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Private Folgeinvestition: Das Marrahaus 

Ein zeitgemäßes Wohn- und Geschäftshaus ersetzt eine Gewerbeimmo-

bilie, die für eine adäquate Nachnutzung nicht mehr geeignet war.  
 

    

Abbildungen 26 und 27: In den Jahren 2014 bis 2016 wurde das neue Marrahaus errich-

tet. 

 

Abbildung 28: Das bunte Marrahaus am Neckar. 

Auf einer Gesamtfläche von ca. 10.800 m² und mit einem Investitionsvo-

lumen von rund 30 Millionen Euro entstand ein für die Stadtentwicklung 

bedeutsames Schlüsselprojekt. Neben einer zukunftsorientierten, nach-

haltigen Nutzungsmischung tragen insbesondere Wohnflächen im hö-

herwertigen Segment dazu bei, die Wohnfunktion der Innenstadt zu stär-

ken, ausgewogenere Bewohnerstrukturen zu entwickeln und die sozial-

räumliche Entwicklung positiv zu beeinflussen. 
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Abbildungen 29 und 30: Das ehemalige C&A - Gebäude im Vergleich zum heutigen 

Marrahaus.  

Die Fassaden gestaltete der Künstler Antonio Marra. Nahezu 17.000 verti-

kal angeordnete Aluminium-Lamellen geben dem Neubau eine beson-

dere Oberflächentextur, die über ein lineares Strukturbildraster einen un-

gewöhnlichen Effekt erzielt: Mit jedem Ortswechsel ändert sich für den 

Betrachter die Farbwirkung des Hauses. Tageszeit und Licht beeinflusst 

die visuelle Wahrnehmung zusätzlich. Das Gebäude öffnet sich so zur 

Stadt und der umgebenden Natur und hebt die Qualität des Standortes 

hervor.   

Die Nutzungsmischung aus Arthaus-Kinos, Gastronomie, Fachärzten und 

Dienstleistungsunternehmen sowie attraktiven Stadtwohnungen in den 

oberen Geschossen, leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der 

(oberzentralen) Versorgungsfunktion und der Wohnfunktion der Innen-

stadt.   

Die Städtebauförderung konnte dazu beitragen, einen Immobilientorso 

mit den zu erwartenden niederschwelligen Nachnutzungen und Trading-

Down-Effekten für das Umfeld zu verhindern und ein Gebäude mit einer 

qualitätsvollen Architektur sowie attraktiven Nutzungen zu etablieren. 
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3.2.2 Umgestaltung der Fußgängerzone (BA 6) im Bereich Wollhaus 

Die im Zuge der LSP-Sanierungsmaßnahme Altstadt begonnene Umge-

staltung der Handelsachsen Sülmer- und Fleiner Straße zu Fußgängerzo-

nen endete auf Höhe des Brunnens am Fleiner Tor.  

Mit Aufnahme des Sanierungsgebiets Altstadt West II in das SSP-Förder-

programm konnten die Umbaumaßnahmen fortgeführt und das Umfeld 

des Handelsstandortes Wollhaus hochwertiger gestaltet und aufgewertet 

werden.  

Tabelle 4: Eckdaten der Förderung der Umgestaltung der Fußgängerzone (BA 6) 

Durchführungszeitraum  2007 - 2010 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Ordnungsmaßnahmen: Herstellung/Änderung 

von Erschließungsanlagen 

Gesamtkosten   923.082,31 Euro 

Zuwendungsfähige Kosten  273.900,00 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  164.340,00 Euro 

 

Der bestehende Belag wurde durch helle Pflastersteine ersetzt, die 

bereits in der Fleiner Straße und der Sülmer City verwendet worden 

waren. Besonderes Augenmerk legte die Stadt auf die Qualität der 

Materialien. Der helle Farbton der Steine unterstreicht die großzügige 

Gestaltung und schafft ein neues Raumgefühl, das durch eine moderne 

Beleuchtung, neue Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten und Baumquartie-

re abgerundet wird.  

Auch an die Jüngsten wurde gedacht: Kinder dürfen sich über einen 

neuen Spielplatz, der an der Treppenanlage entlang der Fleiner Straße 

angelegt wurde, freuen. Die individuell als Schafe, Wollknäulen und 

überdimensionierten Stricknadeln gestalteten Spielgeräte nehmen Bezug 

zur historischen Nutzung dieses Ortes als Handelsplatz für Wollwaren.  
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Abbildung 31: Ausbaufläche der Fußgängerzone (BA 6) am Wollhaus-Center 

Intensive Verhandlungen waren erforderlich, um mit der Eigentümer-

gemeinschaft des Wollhaus-Zentrums eine Neugestaltung der Zugangs-

bereiche und privaten Flächen in gleicher baulicher Qualität und 

Ausführung zu vereinbaren. Die Vereinbarung umfasste auch die 

Kostentragung durch die Eigentümer. Heute bilden die neu gestaltete 

Fußgängerzone Hohe Straße und die neu gestalteten Eingangsbereiche 

zum Wollhaus-Zentrum eine harmonische Einheit.  

  

Abbildungen 32 und 33: Die umgestalteten öffentlichen und privaten Flächen am Woll-

haus im Jahr 2017  
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Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes und die neu geschaffene 

Aufenthaltsqualität haben auch im Bereich des Wollhaus-Zentrums zur 

Aufwertung der Geschäftslage beigetragen.  

 

3.2.3 Erneuerung der Treppenanlage am Wollhaus 

Im Zuge der Umgestaltung der Fußgängerzone wurde unter anderem 

eine marode Treppenanlage erneuert, welche die Verbindung zur ersten 

Etage der Handelsimmobilie und dem nördlich des Wollhauses gelege-

nen Busbahnhofes herstellt.  

Unterhalb der Treppenanlage waren bereits kleine Ladenflächen einge-

baut worden, die jedoch bereits mehrfach Wasserschäden durch das 

undichte Bauwerk ausgesetzt waren.  

Ein vollständiger Neubau der Treppenanlage war daher notwendig ge-

worden. 

 

Abbildung 34: Planskizze zur Gestaltung einer neuen Treppenanlage am Wollhaus 

  

Wollhaus 
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Tabelle 5: Eckdaten der Förderung der Erneuerung der Treppenanlage am Wollhaus 

Durchführungszeitraum  2007 - 2008 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Ordnungsmaßnahmen: Herstellung / Änderung 

von Erschließungsanlagen 

Gesamtkosten   593.226,98 Euro 

Zuwendungsfähige Kosten  501.572,48 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  300.943,49 Euro 

 

An die Stelle der alten Fußgängertreppe trat nun eine kombinierte Trep-

pen- und Rampenanlage. Damit entstand ein barrierefreier Zugang vom 

Busbahnhof zur tiefergelegenen Fußgängerzone. In das Podest auf Höhe 

der Eingangsebene zum Wollhauszentrum wurde eine Sitzbank in asym-

metrischer Hufeisenform integriert.  

Auch die Fronten der Treppen- und Rampenanlage erhielten ein neues, 

farbenfrohes Gesicht und tragen zur einer Belebung dieser Geschäftsla-

ge bei.  

 

  

Abbildungen 35 und 36: Die alte Treppenanlage im Vergleich zur neuen Treppenanlage  
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3.2.4 Neugestaltung Marktplatz – östlicher Abschnitt 

Der östliche Bereich des Marktplatzes wurden neu gestaltet, um attrakti-

ve Flächen für eine Außenbewirtschaftung zu schaffen.  

Zuvor befand sich im Gebäude Marktplatz 13 ein Bankinstitut, dessen 

Kundenfrequenz keinen Beitrag zu einer dauerhaften Belebung des 

Marktplatzes leisten konnte. Mit der Vermietung der Räumlichkeiten im 

Erdgeschoss an das Eiscafé Presutti gelang die Wende. Das traditionsrei-

che Eiscafé, dessen Wurzeln in Heilbronn schon in die 1960-er Jahre zu-

rückreichen, war bis 2007 am Kiliansplatz beheimatet gewesen. Im Zuge 

der Neuordnung des Quartiers Klosterhof entschied der Firmenpatron, 

seinen Betrieb zum Marktplatz zu verlagern.   

Längst hat sich das Eiscafé am neuen Standort etabliert. Rund um das 

Jahr genießen die Besucher Eisspezialitäten sowie den Blick auf die histo-

rische Gebäudekulisse Rathaus - Käthchenhaus - Kilianskirche.  

 

  

Abbildungen 37 und 38: Planung und Neugestaltung der Flächen im östlichen Abschnitt 

des Marktplatzes  

Die Baumaßnahme umfasste den Rückbau des Gehwegs und die Umge-

staltung der Platzfläche entlang der östlichen Häuserfront. Die mit dunk-

lem Kopfsteinpflaster ausgelegte, teppichähnlich Fläche ist nun der Au-

ßenbewirtschaftung des Eiscafés und dem mittlerweile neu eröffneten 

Bistro Liberté vorbehalten. 
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Tabelle 6: Eckdaten der Förderung der Erneuerung des Marktplatzes (östlicher Ab-

schnitt) 

Durchführungszeitraum  2007 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Ordnungsmaßnahmen: Herstellung / Änderung 

von Erschließungsanlagen 

Gesamtkosten   94.924,32 Euro 

Zuwendungsfähige Kosten  56.400,00 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  33.840,00 Euro 

 

Einschränkungen, die vormals durch an- und abfahrende Taxis auftraten, 

konnten durch die Verlegung der Taxistände hinter das Rathaus ausge-

räumt werden.  

Das Sanierungsziel, auch den östlichen Bereich des Marktplatzes zu be-

leben, ist somit gelungen.  
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3.2.5 Umgestaltung Kirchbrunnenstraße 

Die Kirchbrunnenstraße ist eine wichtige Handelsachse, die vom zentral 

gelegenen Kiliansplatz direkt zum historischen Fleischhaus, dem Marra-

haus und zur Neckarpromenade führt. Der Charakter der Kirchbrunnen-

straße wird geprägt durch kleine, inhabergeführte Ladenlokale mit hö-

herwertigen Waren- und Dienstleistungsangeboten (Bekleidung, Home-

ware, etc.) sowie Gastronomiebetriebe. Auch kirchliche Einrichtungen 

bieten hier Beratungsleistungen an. 

 

Abbildung 39: Die Kirchbrunnenstraße verbindet die Neckarpromenade mit dem Kili-

ansplatz. 

Bereits im Rahmen der Qualitätsoffensive Innenstadt, in den Jahren 2008 

und 2009, fand ein reger Austausch zwischen ansässigen Gewerbetrei-

benden und Vertretern der Stadt Heilbronn statt mit dem Ziel, den in der 

Kirchbrunnenstraße etablierten Einzelhandel zu stärken. Die Aufwertung 

des öffentlichen Raumes und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

wurden als wichtiger Faktor für ein erfolgreiches wirtschaftliches Handeln 

identifiziert. 

Die Kirchbrunnenstraße hat mit ihren kleinteiligen Gebäudefassaden die 

für die Nachkriegsjahre typische Architektursprache beibehalten. Dem 

gepflegten Gebäudebestand stand jedoch ein Straßenraum mit einem 

deutlichen Instandsetzungs- und Aufwertungsbedarf gegenüber. Als „Vi-

sitenkarte“ für eine Handelsachse war er nicht geeignet. 
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Abbildungen 40 und 41: Vor der Umgestaltung glich die Kirchbrunnenstraße einem Fli-

ckenteppich. Die rege Händlerschaft hatte sich mit gemeinsamen Aktionen immer 

wieder um Kundenzuwachs und mehr Aufenthaltsqualität bemüht. Bilder: Heilbronner 

Stimme  

In einem Beteiligungsverfahren im Jahr 2015 hatten dann die Eigentümer 

der Gewerbeimmobilien, die Händlerschaft, Gastronomen und Dienstleis-

ter endlich die Möglichkeit, sich in konkrete Planungen einzubringen. 

Tabelle 7: Eckdaten der Förderung der Umgestaltung der Kirchbrunnenstraße 

Durchführungszeitraum  2014 - 2017 

Maßnahmentyp gem. StBauFR  Ordnungsmaßnahmen: Herstellung / Änderung 

von Erschließungsanlagen 

Gesamtkosten   865.083,48 Euro 

Zuwendungsfähige Kosten  501.000,00 Euro 

Bewilligte Finanzhilfen  300.600,00 Euro 

 

Beim Ausbau der Kirchbrunnenstraße wurden die für die innerstädtischen 

Straßenräume prägenden und identitätsbildenden Gestaltungselemente 

verwendet: Die Kirchbrunnenstraße erhielt einen durchgängigen Belag 

aus glattem Betonstein, der farblich und gestalterisch mit den ebenfalls 

neu gestalteten Flächen im Umfeld des historischen Fleischhauses har-

moniert. Die Übergangsbereiche in die abzweigenden Gassen wurden in 

Asphaltbauweise mit randbegleitenden Natursteinpflastern gestaltet.  

Das bereits in den Kiliansplatz integrierte Blindenleitsystem setzt sich in der 

Kirchbrunnenstraße fort.  Nicht zuletzt sind durch die Anhebung des Stra-

ßenniveaus nun zahlreiche Ladengeschäfte barrierefrei zugänglich. 
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Abbildung 42: Gelb hervorgehoben die Ausbaufläche der Kirchbrunnenstraße.  

Flankiert wurde die Umgestaltung der Kirchbrunnenstraße durch den Bau 

eines einladenden Kirchenbalkons am Deutschordensmünster. Der Bal-

kon schafft Blickbeziehungen und wertet die Kirchbrunnenstraße entlang 

des Deutschordensmünsters zusätzlich auf. 

 

  

Abbildungen 43 und 44: Blick in die neugestaltete Kirchbrunnenstraße 

Nach vorangehenden, aufwendigen Leitungsverlegungsarbeiten wur-

den die letzten Straßenarbeiten im Frühjahr 2017 abgeschlossen.  

 

 

  

Marrahaus 

Kilians-

kirche 
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3.3 Modellhafte Projekte  

3.3.1 Stärkung inhabergeführter Einzelhandelsbetriebe 

Die Stärkung des „Marktplatzes Innenstadt“ und die zukunftsfähige Ent-

wicklung der Handels- und Dienstleistungsstrukturen war und ist ein Ent-

wicklungsschwerpunkt in der Heilbronner Innenstadt.  

Mit der Entwicklung von zwei Einzelhandelsschwerpunkten (Stadtgalerie, 

Kaufhaus Klosterhof) konnte die Innenstadt als oberzentraler Handels- 

und Dienstleistungsstandort weiterentwickelt werden. Das durch die 

Magnetwirkung großflächiger Betriebe generierte Kundenaufkommen 

kann auch zur Stärkung und Entwicklung des inhabergeführten Einzel-

handels beitragen.    

Inhabergeführte Einzelhandelsunternehmen übernehmen eine wichtige 

Funktion für die Nahversorgung der Gebietsbewohner und - durch ihre 

Präsenz und persönliche Ansprache - auch eine nicht unbedeutende 

Funktion im sozialen Gefüge und Miteinander. Sie können aufgrund ihrer 

individuellen Prägung, ihres Warenangebots und ihrer persönlichen Ser-

viceleistungen auch zu einem Attraktivitätsfaktor des Handelsplatzes ins-

gesamt werden.  

Im Regelfall sind der Betreiber eines Einzelhandelsunternehmens und der 

Eigentümer der Gewerbeimmobilie bzw. des Ladenlokals nicht identisch. 

Insoweit war es ein wichtiges Anliegen, auch Eigentümern einzubinden 

und für die Wechselwirkungen von Einzelhandelsentwicklungen und Mo-

dernisierungsbedarf zu sensibilisieren. Weiterhin sollten die Bedingungen 

für eine nachhaltig erzielbare Rendite aus der Verwertung einer Immobi-

lie erörtert werden.  

 

Vor diesem Hintergrund sollte ein modellhaftes Projekt dreistufig angelegt 

sein:   

• Angebote für die Zielgruppe Einzelhändler; 
• Angebote für die Zielgruppe Gebäudeeigentümer; 
• Runde Tische für Gebäudeeigentümer, Mieter / Einzelhändler und 

Vertretern der Stadtverwaltung. 
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Beratungspaket für Einzelhändler - Offensive Zukunft  

In enger Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der 

Stadtinitiative Heilbronn e.V. erarbeitete die Stadt im Rahmen des För-

derprogramms Soziale Stadt ein modellhaftes Projekt, um den inhaber-

geführte Unternehmen für Entwicklungen im Einzelhandel zu sensibilisie-

ren, Risiken und Chancen aufzuzeigen und bei der Erarbeitung individu-

eller Strategien zu unterstützen. 

Das Projekt erstreckte sich auf die gesamte Innenstadt. In den Sanie-

rungsgebieten Altstadt West II, Altstadt West III und Altstadt Ost wurden 

die Kosten im Rahmen von SSP-Modellvorhaben gefördert. 

Tabelle 8: Eckdaten der Förderung des Modellvorhabens „Offensive Zukunft“ 

Bewilligungszeitraum  01.01.2007 – 31.12.2014 

Förderrahmen  175.000,00 Euro 

Projektpartner   Stadt Heilbronn (Amt für Liegenschaften und 

Stadterneuerung, Planungs- und Baurechtsamt 

sowie Amt für Straßenwesen) 

IHK Heilbronn 

Stadtinitiative Heilbronn e.V. 

Zuwendungsfähige Kosten  58.875,00 Euro 

Finanzhilfen   34.425,00 Euro 

 

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten der Indu-

strie- und Handelskammer Heilbronn hatten Einzelhändler die Möglich-

keit, sich über Inhalte und Ziele des Modellvorhabens Offensive Zukunft zu 

informieren.  

Eingeladen waren alle Inhaber von Einzelhandelsgeschäften in der In-

nenstadt: Rund 250 Personen nahmen an der Veranstaltung teil und er-

hielten die Möglichkeit, an dem Qualifizierungsprogramm teilzunehmen.  

Die individuelle Beratung der Einzelhändler erfolgte auf Empfehlung der 

Stadtinitiative durch die Firma eller+partner, Unternehmensberater für 

Einzelhandelsbetriebe, aus Lahr.  
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Das Beratungspaket („Coaching“) für Einzelhändler umfasste   

• die Durchführung eines „Store-Checks“; 
• die Durchführung eines anonymen Testkaufs durch Experten; 
• ein Zielgespräch mit dem Inhaber/ Betreiber des Einzelhandels- 

betriebs; 
• die Teilnahme des Betreibers/ Geschäftsführers an einem zweitä- 

gigen Workshop.   

Insgesamt nahmen Vertreter von 15 inhabergeführte Einzelhandelsbe-

trieben an diesem Projekt teil. Jeder Betrieb erhielt abschließend eine 

detaillierte, vertrauliche Zusammenfassung der Ergebnisse mit entspre-

chenden Handlungsempfehlungen zur Warenpräsentation, Servicequali-

tät, etc.  

Die Teilnehmerzahl blieb angesichts des offenkundigen Beratungsbedarfs 

hinter den Erwartungen zurück. Die Zurückhaltung war wohl darauf zu-

rückzuführen, dass alteingesessene Unternehmer ein „Nachhilfepro-

gramm“ für entbehrlich oder gar ehrenrührig hielten.   

 

Beratungspaket für Immobilieneigner  

Das Beratungspaket für die Eigentümer von Gewerbeimmobilien umfass-

te Informationen zu den Themenbereichen „Entwicklungen im Handel, 

zeitgemäße(r) Größe/Zuschnitt von Handelsflächen, Zugänglichkeit, Ge-

staltung von Schaufensterflächen und die Qualität von Fassaden“.   

Mit den Beratungsleistungen beauftragte die Stadt Heilbronn auf Emp-

fehlung der Stadtinitiative die Firma teamscio, Eichenholz, als namhaften 

Einzelhandelsexperten. Hinzugezogen wurde von deren Seite die part.ner 

AG, Offenburg, die die Gebäude unter architektonisch-funktionalen Ge-

sichtspunkten bewertete und Handlungsempfehlungen erarbeitete.  

Die Beratungsleistung umfassten  
• eine Bestandsaufnahme des Gebäudes unter Einbindung des  
    Eigentümers; 
• die Definition eines „Soll-Zustandes“;  
• ein Soll-Ist-Vergleich und ein daraus abgeleiteter Maßnahmen- 
    bedarf; 
• Nutzungsvorschläge; 
• die Darstellung der Entwicklung des Immobilienwertes unter  
    Berücksichtigung der empfohlenen Investitionen.  
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Das Beratungsangebot nahmen insgesamt 37 Gebäudeeigentümer so-

wie die Eigentümergemeinschaft Hafenmarktpassage (eine Ladenpas-

sage zwischen Allee und Sülmerstraße) wahr. Die detaillierten Ergebnisse 

wurden den Eigentümern in vertraulichen Gutachten überlassen. Ergän-

zend wurden alle Eigentümer umfassend über Fördermöglichkeiten (z.B. 

KFW-Programme) und Steuerbegünstigungen (z.B. nach § 7h Einkom-

mensteuergesetz) informiert. 

Das Beratungspaket konnte durch die Immobilieneigner kostenfrei in An-

spruch genommen werden. Die Beratungskosten der im Sanierungsge-

biet „Altstadt West II“ gelegenen Immobilien zur Förderung angemeldet.  

 

Runde Tische 

Die Stadt Heilbronn initiierte die Einrichtung Runder Tische (nach Ge-

schäftsstraßen oder Handelsquartieren), um einen regelmäßigen Infor-

mationsaustausch aller maßgeblichen Akteure (Einzelhändler, Gebäu-

deeigentümer, Stadtinitiative Heilbronn e.V. und städtische Fachämter) 

zu ermöglichen.  

Die Geschäftsführung und Steuerungsfunktion für die Runden Tische ob-

liegt nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme der Stadtinitiative.  
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3.3.2 Modellhafte Projekte im Sozialraum - Streetworker 

Durch die Bewohner der Altstadtquartiere waren zunehmende Störun-

gen durch Jugendliche reklamiert worden. Eine erste Analyse ergab, 

dass zahlreiche Gruppenmitglieder nicht in der Kernstadt beziehungswei-

se in Heilbronn leben. Sie besuchten aber oftmals weiterführende Schu-

len in der Kernstadt und blieben auch in unterrichtsfreien Zeiten bezie-

hungsweise in ihrer Freizeit vor Ort.  

In Kooperation mit dem Verein für Jugendhilfe e.V. und der Caritas Heil-

bronn-Hohenlohe erarbeitete die Stadt ein Konzept, welches eine dau-

erhafte Kommunikation mit diesen Jugendlichen ermöglicht und zugleich 

die Basis zur Korrektur von Verhaltensweisen sowie eine erhöhte soziale 

Kontrolle ermöglicht.  

 

Mit Mitteln aus dem Förderprogrammes Soziale Stadt ist es gelungen, die 

aufsuchende Straßensozialarbeit für die Zielgruppe Jugendliche und jun-

ge Erwachsene im Jahr 2014 zu starten. Zwei sozialpädagogische Fach-

kräfte wurden als Streetworker bei der Caritas Heilbronn-Hohenlohe und 

dem Verein für Jugendhilfe e.V. angestellt.  

Das Projekt wird seit 2015 aus dem städtischen Haushalt weiterfinanziert 

und ist eng an den im Jahr 2012 eingeführten städtischen Kommunalen 

Ordnungsdienst (KOD) angebunden.  

Die Zielgruppe bilden junge Menschen im Alter von 11 bis einschließlich 

26 Jahren.  Der Arbeitsauftrag umfasst   

- das Aufsuchen von typischen Szenetreffpunkten junger erstauffälligen 

Menschen im Innenstadtbereich von Montag bis Freitag, nachmittags 

bis in die Abendstunden (vorrangig Mai-Oktober); 

- Kontakte zu jungen konsumauffälligen Jugendlichen / jungen Erwach-

senen an Heilbronner Szene-/Partytreffpunkten aufzubauen, von Frei-

tag bis Samstag in den späten Abendstunden ab 20.00 Uhr - 01.00 Uhr. 

Der Einsatz erfolgt in Abstimmung mit dem Polizeirevier und dem KOD. 
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4 Modernisierung des Gebäudebestands 

Der Gebäudebestand in den Altstadtquartieren, und damit auch im Sa-

nierungsgebiet Altstadt West II, ist in weiten Teilen von den Nachkriegs-

jahren und der Notwendigkeit eines schnellen Wiederaufbaues geprägt. 

Zuschnitte und die Ausstattung von Wohnungen entsprechen nicht den 

Anforderungen an den heutigen Wohnstandard und können so die stei-

gende Nachfrage nach Wohnraum im gehobenen Segment nicht mehr 

decken. Ausgewogenere Bewohnerstrukturen er-

fordern jedoch auch den Zuzug von Bewohnern 

mit Kaufkraft.  

Der Gebäudebestand in der Heilbronner Altstadt 

befindet sich in weiten Teilen in der Hand von Kapi-

talanlegern oder Wohnungsbauträgern. Dass Ei-

gentümer Wohngebäude selbst nutzen, ist nicht 

der Regelfall. Vor diesem Hintergrund wurden – wie 

schon im Rahmen der abgeschlossenen Städte-

baufördermaßnahme „Altstadt (LSP)“ – auch im 

Sanierungsgebiet Altstadt West II keine Zuschüsse 

für Gebäudemodernisierungen in Aussicht gestellt. 

Gebäudeeigentümer haben jedoch die Möglichkeit, die Kosten einer 

durchgreifenden Modernisierung gemäß § 7 h Einkommensteuergesetz 

steuermindern geltend zu machen. 

  

Abbildungen 45 und 46: Beispiele von Modernisierungsmaßnahmen gemäß 7h EStG. 
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5 Fazit 

Das Sanierungsgebiet Altstadt West II wurde 2005 in das Förderprogramm 

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ auf-

genommen. Damit waren die Voraussetzungen gegeben, um den Er-

neuerungsprozess fortzusetzen, der im Rahmen der LSP - Maßnahme Alt-

stadt (1996 – 2005) bereits erfolgreich begonnen worden war.  

Der durch das Land für die Altstadt West II genehmigte Förderrahmen 

von rund 2,2 Millionen Euro wurde vollständig ausgeschöpft. Über den 

Förderrahmen hinaus flossen zusätzlich rund 1,2 Millionen Euro aus dem 

städtischen Haushalt in diese Sanierungsmaßnahme. Auf dieser Grundla-

ge wurden in den Jahren 2005 – 2017 weitere öffentliche Räume und 

Handelsachsen umgestaltet und ein nachhaltiger Beitrag zur Aufwertung 

von Wohnquartieren und Geschäftslagen geleistet.  

 

Zahlreiche Immobilieneigner haben die Entwicklungsimpulse aufge-

nommen und in ihre Wohn- und Gewerbeimmobilien investiert. Soweit 

die Voraussetzungen vorlagen, wurden die Abschreibungsmöglichkeiten 

nach § 7 h Einkommensteuergesetz in Anspruch genommen.  

Die zunehmende Bereitschaft externer Investoren, im Sanierungsgebiet 

Bestandsimmobilien zu erwerben und zu modernisieren kann auch als 

Indiz für eine positive Einschätzung der weiteren innerstädtischen Ent-

wicklung gewertet werden. 

 

Die Verlagerung des Handelsunternehmens C&A zum Kiliansplatz kann 

rückblickend als Glücksfall bezeichnet werden. Denn mit dieser Ent-

scheidung eröffnete sich die Chance, neue städtebauliche Weichenstel-

lungen für das Areal Kaiserstraße 2 zu treffen und das übergeordnete 

Leitbild, die Stadt zum Neckar hin zu öffnen und diesen Naturraum erleb-

bar zu machen, umzusetzen. Das an dieser Stelle realisierte Marrahaus 

trägt heute mit Kultureinrichtungen, Gastronomiebetrieben, attraktiven 

Bewirtschaftungsflächen am Neckar und Wohnungen im gehobenen 

Segment zur Stärkung der Wohnfunktion und zur Attraktivität der Altstadt 

bei. Es ist zugleich auch ein Maßstab für künftige Projektentwicklungen in 

der Innenstadt.   
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Ein Gutachten der Universität Wuppertal/ DIW econ aus dem Jahr 2011 

belegt die beachtlichen ökonomischen Effekte der Städtebauförderung, 

die weit über das originäre Ziel der städtebaulichen Erneuerung hinaus-

gehen. Demnach löst jeder Förder-Euro durchschnittlich 7,80 Euro an 

Folgeinvestitionen aus (1:8). Davon ausgehend, sollten die im Sanie-

rungsgebiet Altstadt West II eingesetzten Finanzhilfen in Höhe von rund 

1,34 Millionen Euro Folgeinvestitionen (öffentliche und private Hand) von 

rund 10,7 Millionen Euro auslösen können. 

Berücksichtigt man die Investitionen der Stadt (40%-iger Förderanteil) und 

weitere, nicht förderfähige Ausgaben in Höhe von rund 2,06 Millionen 

Euro sowie die Investitionen am Standort Kaiserstraße 2 in Höhe von rund 

30 Millionen Euro und die allein gem. § 7 h Einkommensteuergesetz be-

scheinigten Modernisierungskosten in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro, 

so liegen die Investitionen im Sanierungsgebiet Altstadt West II weit über 

dieser Quote.  

Das Instrument der Städtebauförderung ist somit auch ein wirksames In-

strument der Wirtschaftsförderung, das dem örtlichen und regionalen 

Handwerk zugutekommt und Arbeitsplätze sichern und schaffen kann.   

 

Die für die Durchführung der Sanierungsmaßname Altstadt West II maß-

geblichen Sanierungsziele wurden erreicht. Mit den investierten Mitteln ist 

es gelungen, einen nachhaltigen – auch über die Gebietsgrenzen hin-

auswirkenden – Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. 
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Anhang: Presseschau 

Der städtebauliche Erneuerungsprozess wurde durch eine aktive Presse-

arbeit der Stadt sowie zahlreiche Presseberichte der Heilbronner Stimme 

begleitet. Insbesondere die Stadtzeitung, die durch die städtische Pres-

sestelle herausgegeben und an alle Haushalte verteilt wird, ermöglicht es 

allen Bevölkerungsgruppen, sich über aktuelle Entwicklungen zu informie-

ren.  

A.1 Umbau Knotenpunkt und Verlängerung Gerberstraße 
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A.2 Abbruch Kaiserstraße 2 
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A.3 Kirchbrunnenstraße 
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A.4 Umgestaltung Fußgängerzone am Wollhaus 
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A.4 Umgestaltung von Blockinnenbereichen - Quartiershöfe 
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A.6 Das Marrahaus 
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A.7 Stadterneuerung Heilbronn 
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Wollhaus als Schlüssel für Heilbronn 

Innenstädte sind für Wolfgang Palm das Spiegelbild der Gesellschaft. Dass die Mittel-
schicht schwindet, sei höchst gefährlich. Billiganbieter Primark ist für ihn die Folge der 
Entwicklung. Das Wollhaus sieht Palm als Schlüssel für Heilbronn, den fehlenden groß-
flächigen Handel in die Stadt zu holen. Peek und Cloppenburg und Zara würden 45 
bis 50 Millionen Euro Umsatz bringen − und sehr viele Leute in die Stadt holen. Heil-
bronn brauche aber auch Individualität. Im digitalen Zeitalter bräuchten Menschen 
Kommunikation: "Städte sind Stätten der Begegnung." 

Alina Fischer wünscht sich Vielfalt: "Die Innenstadt muss eine Marktplatzfunktion ein-
nehmen." Sie müsse interessant bleiben durch unverwechselbare Gastronomie. Der 
Kunde sei verwöhnt und kriege neue Trends immer schneller mit. "Unsere Events müs-
sen emotionaler werden und überraschen." Neue Ideen für Veranstaltungen und 
neue Marken mit Anziehungskraft erhofft sich auch Tom Bucher. "Wir brauchen ein 
Wohlfühlklima, damit die Kunden gerne herkommen." 2019, zur Bundesgartenschau, 
"will ich eine andere Innenstadt vorfinden als zurzeit." 

Thomas Gauß drängt auf eine Lösung beim Wollhaus, der Stillstand sei die für den 
Einzelhandel "größte Problematik an einer sensiblen Stelle". Die richtigen Konzepte 
dort zu realisieren sei entscheidend: "Dann haben wir in Heilbronn genügend Fre-
quenz und es wird genügend gekauft." Gauß sieht die Stadtverwaltung in der Rolle 
des Moderators. 

Dass sich die Verwaltung mehr in Leerstandsmanagement einbringt, das ist die Hoff-
nung von Tom Bucher: "Wir brauchen einen Austausch über Standorte, die noch 
entwickelt werden müssen." Bürgermeister Diepgen signalisiert zum Abschluss die Be-
reitschaft und will die Gespräche bei einem Runden Tisch fortsetzen. "Wir müssen mit-
einander reden, um das, was alles stimmt in Heilbronn, möglichst optimal zu nutzen." 

 

Quelle: http://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/region/sonstige-Innenstadt-als-
Spiegel-der-Gesellschaft;art87698,3800587 (Innenstadt als Spiegel der Gesellschaft, Heilbronner 
Stimme vom 26.02.2017, Abrufstand 09.08.2017) 


